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Interessant sind besonders die im Berichte a ent
haltenen historischen Mitteilungen über die Mitleidenschaft 
Liechtensteins im Kriege. Es seien demselben folgende Daten 
auszugsweise entnommen. 

Liechtenstein kam schon durch deu im Jahre 1794 an
gelegten Sperrkordon, der bis 1799 fast beständig fort
dauerte, iu große Kosten. Im Jahre 1798, wo die öster
reichischen Truppen Büudten besetzten, waren beständig 
Truppenmärsche, Einquartierungen und Requisitionen aller 
Art in Liechtenstein. Am 6. März 1799 fanden in Balzers 
und uuweit vou Beuderu Ueberfälle von den Franzosen 
statt. Die feindlichen Truppen zogen von diesen Einsalls-
puukteu nach Feldkirch und beschädigten die liechtensteinischen 
Orte sehr. Während der Belagerung von Feldkirch (vom 6. 
bis 25. März 1799) litten besonders die unterlündischen 
Gemeinden schrecklich. Iu Mauren wurden I. Senti uud 
I. G. Eberle erschossen und mehrere blessiert. In Eschen 
wnrden Joses Haßler uud Johann Senti totgeschossen und Ver
schiedene verwundet. Viele Leute flohen während dieser Zeit, 
andere verkrochen sich, bis der endlich angekommene General 
die Ordnung herstellte und die Versicherung gab, es solle Nie
manden weiter ein Leid geschehen. Der zweite Ueberfall 
geschah im Juli 1800, aber nnr bei Balzers allein, vvn 
wo aus die Franzosen über Vaduz uud Nendeln uach Feld
kirch zogeu. Die Ortschaften an der Straße hatten auch 
diesmal viel zu leideu, aber der Schaden, welchen die Land
schaft erlitt, war viel kleiner als der im Jahre 1799. 

Die Kriegserl i t tenheiten bis Ende November 1798 
wurden repartiert und zwischen den beiden Landschaften 
gütlich abgetan. 

Die Ausgleichung der späteren Erlittenheiten wnrde 
wegen der größeren Beschädigungen besonders dnrch den 
Ueberfall der Franzosen im Jahre 1799 schwieriger. Um 
zum Ziele zu kommen, nahm jede Herrschaft die Konti auf 
und revidierte dieselben. Die Grasschast Vaduz berechnete 
ihre Erlittenheiten auf 240,608.50 fl., die Herrschaft Schel
lenberg auf 108.483.03 sl. Da uun aber die Grafschaft 
Vaduz nach dem Steuerregulativ Vs, die Herrschaft Schellen-
berg hingegen Vs an allen gemeinsamen Prüstanden beizu
tragen hatte, so hätte Schellenberg nu die obere Herrschast 
8240.17 fl. zu vergüten gehabt. Nach längeren Verhand
lungen einigten sich beide Teile gütlich dahiu, daß die Ge
meinden des Unterlandes jenen des Oberlandes 4000 sl. zu 
bezahlen haben. Nach dieser Repartierung mußten aber 
uoch iu jeder Landschaft die einzelnen Gemeinden auseinander-


